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ANHANG I 
GEMEINSAME INDIKATOREN 

 

PRIORITÄT INDIKATOR 

Förderung nachhaltiger Fischereien und der 
Erhaltung der biologischen Meeresressourcen 

Entwicklung der Anlandungen aus auf MSY-
Niveau bewerteten Beständen 

Entwicklung der Rentabilität der 
Fischereiflotte der Union 

Fläche (in ha) der Natura-2000-Gebiete und 
anderer geschützter Meeresgebiete im 
Rahmen der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie, für die Schutz-, 
Erhaltungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen gelten 

Anteil der Fischereifahrzeuge, die mit einem 
elektronischen Positions- und 
Fangmeldesystem ausgerüstet sind 

Beitrag zur Ernährungssicherheit in der 
Union durch wettbewerbsfähige und 
nachhaltige Aquakultur und Märkte 

Entwicklung von Wert und Umfang der 
Aquakulturproduktion in der Union 

Entwicklung von Wert und Umfang der 
Anlandungen 

Ermöglichung des Wachstums einer 
nachhaltigen blauen Wirtschaft und 
Förderung florierender 
Küstengemeinschaften 

Entwicklung des BIP in den marinen NUTS-
3-Regionen 

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten (in 
VZÄ) in der nachhaltigen blauen Wirtschaft 

Stärkung der internationalen Meerespolitik 
und Schaffung sicherer, geschützter, sauberer 
und nachhaltig bewirtschafteter Meere und 
Ozeane 

Anzahl gemeinsamer Vorhaben, die zur 
europäischen Zusammenarbeit im Bereich der 
Küstenwache beitragen  
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ANHANG II 
UNTERSTÜTZUNG IM RAHMEN DER GETEILTEN MITTELVERWALTUNG 

 

PRIORITÄT UNTERSTÜTZUNGSBE
REICH 

ART DES 
UNTERSTÜTZUNGSB
EREICHS (im 
Finanzierungsplan zu 
verwendende 
Nomenklatur)  

MAXIMALER 
KOFINANZIERUN
GSSATZ 

(% der 
förderfähigen 
öffentlichen 
Ausgaben) 

1 Artikel 14 Absatz 1 

Verwirklichung der 
umwelt-, wirtschafts-, 
sozial- und 
beschäftigungspolitischen 
Ziele der GFP 

1.1 75 % 

1 Artikel 16 

Investitionen in 
Fischereifahrzeuge der 
kleinen Küstenfischerei 

1.1 75 % 

1 Artikel 17 Absatz 1 

Bewirtschaftung von 
Fischereien und 
Verwaltung der 
Fischereiflotten  

1.1 75 % 

1 Artikel 17 Absatz 2 

Endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit 

1.2 50 % 

1 Artikel 18 

Außerordentliche 
Einstellung der 
Fangtätigkeit 

1.2 50 % 

1 Artikel 19 

Kontrolle und 
Durchsetzung 

1.3 85 % 

1 Artikel 20 

Erhebung und 
Verarbeitung von Daten 
für die 

1.3 85 % 
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Fischereibewirtschaftung 
und für wissenschaftliche 
Zwecke 

1 Artikel 21 

Ausgleich für Mehrkosten 
für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse in 
den Gebieten in äußerster 
Randlage 

1.4 100 % 

1 Artikel 22 

Schutz und 
Wiederherstellung der 
marinen Biodiversität und 
der Meeresökosysteme 

1.5 85 % 

2 Artikel 23 

Aquakultur 

2.1 75 % 

2 Artikel 24 

Vermarktung von 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen 

2.1 75 % 

2 Artikel 25 

Verarbeitung von 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen 

2.1 75 % 

3 Artikel 26 

Von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene 
lokale Entwicklung 

3.1 75 % 

3 Artikel 27 

Wissen über die Meere 

3.1 75 % 

4 Artikel 28 

Meeresüberwachung 

4.1 75 % 

4 Artikel 29 

Zusammenarbeit der 
Küstenwachen 

4.1 75 % 

 Technische Hilfe 5.1 75 % 
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ANHANG III 
SPEZIFISCHE BEIHILFEHÖCHSTSÄTZE IM RAHMEN DER GETEILTEN 

MITTELVERWALTUNG 

 

ZEILENNUMMER UNTERSTÜTZUNGSBEREICH 
ODER ART DES VORHABENS 

BEIHILFEHÖCHSTSATZ 

1 Artikel 16 

Investitionen in Fischereifahrzeuge der 
kleinen Küstenfischerei 

30 % 

2 Vorhaben zur Umsetzung der Pflicht 
zur Anlandung gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

- Vorhaben zur Verbesserung der 
Größen- oder Artenselektivität von 
Fanggeräten; 

- Vorhaben zur Verbesserung der 
Infrastruktur von Fischereihäfen, 
Auktionshallen, Anlandestellen und 
Schutzeinrichtungen zur Erleichterung 
der Anlandung und Lagerung 
unerwünschter Fänge; 

- Vorhaben zur Vereinfachung der 
Vermarktung von angelandeten 
unerwünschten Fängen aus 
kommerziell genutzten Beständen im 
Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013. 

75 % 

3 Vorhaben zur Verbesserung der 
Gesundheits-, Sicherheits- und 
Arbeitsbedingungen an Bord von 
Fischereifahrzeugen 

75 % 

4 Vorhaben in Gebieten in äußerster 
Randlage  

85 % 

5 Vorhaben auf griechischen Inseln in 
Randlage und auf den kroatischen 
Inseln Dugi Otok, Vis, Mljet und 
Lastovo 

85 % 

6 Artikel 19 

Kontrolle und Durchsetzung 

85 % 
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7 Vorhaben in Bezug auf die kleine 
Küstenfischerei (einschließlich 
Kontrolle und Durchsetzung) 

100 % 

8 Wenn der Begünstigte eine 
Einrichtung des öffentlichen Rechts 
oder ein Unternehmen ist, das gemäß 
Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags mit 
Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut ist, 
sofern die Unterstützung für die 
Erbringung solcher Dienstleistungen 
gewährt wird 

100 % 

9 Artikel 17 Absatz 2 

Endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit 

100 % 

10 Artikel 18 

Außerordentliche Einstellung der 
Fangtätigkeit 

100 % 

11 Artikel 20 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 
für die Fischereibewirtschaftung und 
für wissenschaftliche Zwecke 

100 % 

12 Artikel 21 

Ausgleich für Mehrkosten für 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse 
in den Gebieten in äußerster Randlage 

100 % 

13 Artikel 27 

Wissen über die Meere 

100 % 

14 Artikel 28 

Meeresüberwachung 

100 % 

15 Artikel 29 

Zusammenarbeit der Küstenwachen 

100 % 

16 Vorhaben in Zusammenhang mit der 
Gestaltung, Entwicklung, 
Überwachung, Bewertung und 
Verwaltung transparenter Systeme für 
den Austausch von Fangmöglichkeiten 
zwischen den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung 

100 % 
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(EU) Nr. 1380/2013. 
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ANHANG IV 
KOEFFIZIENTEN FÜR DIE BERECHNUNG DER BETRÄGE FÜR DIE 

UNTERSTÜZUNG VON UMWELT- UND KLIMASCHUTZZIELEN 

UNTERSTÜTZUNGSBERE
ICH 

IM PROGRAMM 
ZU 
VERWENDENDE 
NOMENKLATUR  

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
Klimaschutzziele 

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
umweltbezogenen 
Ziele 

Ausgaben im Rahmen der Priorität 1: Förderung nachhaltiger Fischereien und 
der Erhaltung der biologischen Meeresressourcen 

 

Artikel 14 Absatz 1 

Verwirklichung der umwelt-, 
wirtschafts-, sozial- und 
beschäftigungspolitischen 
Ziele der GFP 

1.1 40 % 100 % für Ausgaben 
in Zusammenhang 
mit 
umweltbezogenen 
Zielen 

0 % für andere Ziele 

Artikel 16 

Investitionen in 
Fischereifahrzeuge der kleinen 
Küstenfischerei 

1.1 0 %* 0 % für Ausgaben 
im Zusammenhang 
mit dem Erwerb 
eines ersten 
Fischereifahrzeugs 
durch einen jungen 
Fischer 

40 % für Ausgaben 
im Zusammenhang 
mit der Ersetzung 
oder Modernisierung 
einer Haupt- oder 
Hilfsmaschine 

Artikel 17 Absatz 1 

Bewirtschaftung von 
Fischereien und Verwaltung 
der Fischereiflotten  

1.1 0 % 0 % 

Artikel 17 Absatz 2 

Endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit 

1.2 100 % wenn die 
Unterstützung durch 
Abwracken des 
Fischereifahrzeugs 
erreicht wird 

0 %* wenn die 
Unterstützung durch 
Umrüstung des 
Fischereifahrzeugs 
für andere 

0 %* 
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Tätigkeiten als die 
kommerzielle 
Fischerei erreicht 
wird 

Artikel 18 

Außerordentliche Einstellung 
der Fangtätigkeit 

1.2 40 % 40 % 

Artikel 19 

Kontrolle und Durchsetzung 

1.3 0 % 40 % 

Artikel 20 

Erhebung und Verarbeitung 
von Daten für die 
Fischereibewirtschaftung und 
für wissenschaftliche Zwecke 

1.3 0 % 40 % 

Artikel 21 

Ausgleich für Mehrkosten für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse in 
Gebieten in äußerster 
Randlage 

1.4 0 % 0 % 

Artikel 22 

Schutz und Wiederherstellung 
der marinen Biodiversität und 
der Meeresökosysteme 

1.5 40 % 100 % 

Ausgaben im Rahmen der Priorität 2: Beitrag zur Ernährungssicherheit in der 
Union durch wettbewerbsfähige und nachhaltige Aquakultur und Märkte 

 

Artikel 23 

Aquakultur 

2.1 0 %* 40 % 

Artikel 24 

Vermarktung von Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnissen 

2.1 0 % 0 % 

Artikel 25 

Verarbeitung von Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnissen 

2.1 0 %* 0 % 

Ausgaben im Rahmen der Priorität 3: Ermöglichung des Wachstums einer 
nachhaltigen blauen Wirtschaft und Förderung florierender 

Küstengemeinschaften 
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* Ein Mitgliedstaat kann in seinem Programm vorschlagen, dass ein Koeffizient von 40 % für 
einen in der Tabelle mit * gekennzeichneten Unterstützungsbereich angewendet wird, sofern 
er die Bedeutung dieses Unterstützungsbereichs für den Klimaschutz bzw. für 
umweltbezogene Ziele nachweisen kann. 

Artikel 26 

Von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene lokale Entwicklung 

3.1 0 %* 40 % 

Artikel 27 

Wissen über die Meere 

3.1 40 % 100 % 

Ausgaben im Rahmen der Priorität 4: Stärkung der internationalen 
Meerespolitik und Schaffung sicherer, geschützter, sauberer und nachhaltig 

bewirtschafteter Meere und Ozeane 

 

Artikel 28 

Meeresüberwachung 

4.1 0 % 0 % 

Artikel 29 

Zusammenarbeit der 
Küstenwachen 

4.1 0 % 0 % 

Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe  

Technische Hilfe 5.1 0 %* 0 %* 
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